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Beschlussempfehlung und Bericht 
des Finanzausschusses (7. Ausschuss)  

zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung 

– Drucksache 19/2629 – 

Entwurf eines Gesetzes 
zu dem Abkommen vom 24. August 2017 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland 
und der Republik Kamerun 
zur Vermeidung der Doppelbesteuerung 
auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen 
und vom Vermögen von Luftfahrtunternehmen 

A. Problem 

Doppelbesteuerungen stellen bei grenzüberschreitender wirtschaftlicher Betäti-
gung ein erhebliches Hindernis dar. Dies gilt insbesondere für den internationalen 
Verkehr. Durch das vorliegende Abkommen sollen derartige steuerliche Hinder-
nisse zur Förderung und Vertiefung der Wirtschaftsbeziehungen auf dem Gebiet 
der Luftfahrt zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Kame-
run abgebaut werden. Deutsches Hauptziel ist dabei, dass im internationalen Ver-
kehr tätige deutsche Luftfahrtunternehmen Einkünfte und Vermögen ausschließ-
lich in der Bundesrepublik Deutschland besteuern. Dieses Abkommen enthält die 
dafür notwendigen Regelungen. 

B. Lösung 

Durch das Vertragsgesetz sollen die Voraussetzungen nach Artikel 59 Absatz 2 
Satz 1 des Grundgesetzes für das Inkrafttreten des Abkommens geschaffen wer-
den. 
Annahme des Gesetzentwurfs in unveränderter Fassung mit den Stimmen 
der Fraktionen CDU/CSU, SPD, AfD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
bei Stimmenthaltung der Fraktion DIE LINKE.

C. Alternativen 

Keine. 
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D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Für die öffentlichen Haushalte ergeben sich keine Auswirkungen. 

E. Erfüllungsaufwand 

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

Das Abkommen hat keine messbaren Auswirkungen auf den Erfüllungsaufwand 
für Bürgerinnen und Bürger. 

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Für die Wirtschaft entstehen durch das Abkommen keine messbaren Auswirkun-
gen auf den Erfüllungsaufwand. 

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Durch das Abkommen kommt es weder beim Bund noch bei den Steuerverwal-
tungen der Länder zu einer messbaren Änderung des Erfüllungsaufwands. 

F. Weitere Kosten 

Unternehmen, insbesondere den kleinen und mittelständischen Unternehmen, ent-
stehen durch das Abkommen keine unmittelbaren direkten Kosten. Auswirkungen 
auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere das Verbraucherpreisniveau, 
sind durch das Abkommen nicht zu erwarten. 
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Beschlussempfehlung 

Der Bundestag wolle beschließen, 

den Gesetzentwurf auf Drucksache 19/2629 unverändert anzunehmen. 

Berlin, den 27. Juni 2018 

Der Finanzausschuss 

Bettina Stark-Watzinger 
Vorsitzende 

Uwe Feiler 
Berichterstatter 

Lothar Binding (Heidelberg) 
Berichterstatter 

Katja Hessel 
Berichterstatterin 
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Bericht der Abgeordneten Uwe Feiler, Lothar Binding (Heidelberg) und Katja Hessel 

I. Überweisung 

Der Deutsche Bundestag hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 19/2629 in seiner 39. Sitzung am 14. Juni 2018 
dem Finanzausschuss zur Beratung überwiesen. 

II. Wesentlicher Inhalt der Vorlage 

Mit dem vorliegenden Vertragsgesetz soll das Abkommen die für die Ratifikation erforderliche Zustimmung der 
gesetzgebenden Körperschaften erlangen. 

Das in Jaunde am 24. August 2017 unterzeichnete Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und 
der Republik Kamerun zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und 
vom Vermögen von Luftfahrtunternehmen entspricht weitgehend den einschlägigen Bestimmungen des OECD-
Musterabkommens. Ziel des Abkommens ist es, entsprechend den Regelungen im OECD-Musterabkommen, 
Luftfahrtunternehmen der beiden Vertragsstaaten zur Vermeidung einer Doppelbesteuerung nur in dem Vertrags-
staat zu besteuern, in dem das Luftfahrtunternehmen seine tatsächliche Geschäftsleitung hat und im anderen Ver-
tragsstaat freizustellen. 

Dem OECD-Musterabkommen weitgehend folgend, regeln die Artikel 1 bis 3 den Geltungsbereich sowie die für 
die Anwendung des Abkommens notwendigen allgemeinen Begriffsbestimmungen. Artikel 4 weist die Besteue-
rungsrechte für die einzelnen Einkunftsarten und das Besteuerungsrecht für das Vermögen zu. Die Artikel 5 bis 7 
regeln die zur Durchführung des Abkommens notwendige Zusammenarbeit der Vertragsstaaten, das Inkrafttreten 
und das Außerkrafttreten des Abkommens. 

III. Beratungsverlauf und Beratungsergebnisse im federführenden Ausschuss 

Der Finanzausschuss hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 19/2629 in seiner 13. Sitzung am 27. Juni 2018 
erstmalig und abschließend beraten. 

Der Finanzausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD, AfD, FDP und BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung der Fraktion DIE LINKE., den Gesetzentwurf auf Drucksache 19/2629 
unverändert anzunehmen. 

Bis auf die Fraktion DIE LINKE., die sich enthalten hat, stimmten alle Fraktionen dem Gesetzentwurf ohne Dis-
kussion zu. 

Berlin, den 27. Juni 2018 

Uwe Feiler 
Berichterstatter 

Lothar Binding (Heidelberg) 
Berichterstatter 

Katja Hessel 
Berichterstatterin 
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